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Vom 30. Marz 2021

Auf Grund des § 65b Absatz 1Satz 2, 3, 4 und 5 des Sozialgerichtsgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23. September 1975 (BGBI. | S. 2535), von denen die Satze 2, 3 und 4
durch Artikel 4 Nummer 3 des Gesetzes vom 22. Marz 2005 (BGBI. | S. 837) eingefligt worden
sind und Satz 5 zuletzt durch Artikel 18 Nummer 2 Buchstabe a des Gesetzes vom 5. Juli 2017
(BGBI. I S. 2208) geandert worden ist, in Verbindung mit § 1 Absatz 2 Satz 1 des Justizgesetzes
Nordrhein-Westfalen vom 26. Januar 2010 (GV. NRW. S. 30), der durch Artikel 1 Nummer 2 des
Gesetzes vom 12. Juli 2019 (GV. NRW. S. 364) geandert worden ist, verordnet das Ministerium
der Justiz:

§1
Anordnung der elektronischen Aktenfiihrung

FuBnoten zu § 1 Anordnung der elektronischen Aktenfuhrung

§ 1: bisheriger Wortlaut wird Absatz 1 und Absatz 2 angefligt durch Verordnung vom 21.
April 2023 (GV. NRW. S. 234), in Kraft getreten am 1. Juni 2023; Absatz 1 geandert durch
Verordnung vom 7. Februar 2025 (GV. NRW. S. 199), in Kraft getreten am 20. Februar 2025.

(1) Bei den in der Anlage 1 bezeichneten Gerichten werden die Akten in den durch Verwaltungs-
vorschrift bekannt zu machenden Verfahren elektronisch gefiihrt. Die Bekanntmachung erfolgt
durch Allgemeine Verfligung im Justizministerialblatt flr das Land Nordrhein-Westfalen. Akten,
die ab dem in der Allgemeinen Verfligung angegebenen Datum neu angelegt werden, werden im
Ganzen elektronisch gefiihrt. Akten, die zum angegebenen Datum bereits in Papierform angelegt
sind, werden im Ganzen in Papierform gefiihrt; dies betrifft auch von anderen Gerichten oder
Spruchkoérpern insbesondere wegen Unzustandigkeit abgegebene Verfahren, soweit die Akten
dort zum angegebenen Datum bereits in Papierform angelegt waren. Abweichend von Satz 4
werden bei den in der Anlage 2 bezeichneten Gerichten Akten, die vor dem 1. Januar 2026 in Pa-
pierform angelegt wurden, in den durch Verwaltungsvorschrift bekannt zu machenden Verfahren
ab dem dort genannten Stichtag oder Ereignis hybrid in elektronischer Form weitergefiihrt.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 4 werden in der Rechtsmittelinstanz die in der Vorinstanz in
Papierform angelegten Akten elektronisch weitergefiihrt. Nach Ricksendung der Akten erfolgt
die Aktenfuhrung in der Vorinstanz unverandert nach MaBgabe des Absatzes 1. Sind aufgrund
einer gesetzlichen Vorschrift zwei Dokumente untrennbar miteinander zu verbinden, hat die Ver-
bindung in Papierform zu erfolgen, wenn nicht beide Dokumente Teil der elektronischen Akte
sind.
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§2
Bildung elektronischer Akten

(1) Elektronische Dokumente sowie in Papierform beibehaltene Schriftstiicke und sonstige Unter-
lagen gemaB § 3 Absatz 1 Satz 2, die dieselbe Angelegenheit betreffen, sind zu Akten zu vereini-
gen.

(2) Enthalt eine elektronisch geflinrte Akte sowohl elektronische als auch in Papierform beibehal-
tene Bestandteile, so muss beim Zugriff auf jeden der Teile ein Hinweis auf den jeweils anderen
Teil enthalten sein.

(3) Elektronisch geflihrte Akten sind so zu strukturieren, dass sie die gerichtsinterne Bearbeitung
sowie den Aktenaustausch unterstitzen.

§3

Ubertragung von Papierdokumenten

(1) Schriftstiicke und sonstige Unterlagen, die zu einer elektronisch gefiihrten Akte in Papierform
eingereicht werden, sind in die elektronische Form zu Ubertragen. Ausgenommen sind Schrift-
stiicke und sonstige Unterlagen, deren Ubertragung wegen ihres Umfanges oder ihrer sonstigen
Beschaffenheit unverhaltnismaBig ware, sowie in Papierform geflihrte Akten anderer Instanzen
und Beiakten.

(2) Es ist sicherzustellen, dass das elektronische Dokument mit den vorliegenden Schriftstiicken
und sonstigen Unterlagen bildlich und inhaltlich Gibereinstimmt. Die Ubertragung hat nach dem
Stand der Technik zu erfolgen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn den Anforderungen der
Technischen Richtlinie 03138 Ersetzendes Scannen (RESISCAN) des Bundesamtes fir Sicherheit
in der Informationstechnik in der jeweils geltenden Fassung gentigt wird. Eingescannte Leersei-
ten werden nicht gespeichert.

(3) Die in Papierform vorliegenden, in die elektronische Form Ubertragenen Schriftstiicke und
sonstigen Unterlagen kénnen sechs Monate nach der Ubertragung vernichtet werden, sofern sie
nicht rickgabepflichtig sind.
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§4
Flihrung und Aufbewahrung elektronischer Akten

Die elektronische Akte ist mit einem elektronischen Datenverarbeitungssystem nach dem Stand
der Technik zu fihren und aufzubewahren, das insbesondere gewahrleistet, dass

1. die elektronische Akte benutzbar, lesbar und auffindbar ist (Verfligbarkeit),

2. die Funktionen der elektronischen Akte nur genutzt werden kénnen, wenn sich der Benutzer
dem System gegenlber identifiziert und authentisiert (Identifikation und Authentisierung),

3. die eingeraumten Benutzungsrechte im System verwaltet werden (Berechtigungsverwaltung),

4. die eingeraumten Benutzungsrechte vom System gepriift werden (Berechtigungspriifung),

5. die Vornahme von Veranderungen und Erganzungen der elektronischen Akte im System pro-
tokolliert wird (Beweissicherung),

6. eingesetzte Datensicherungs-Systeme ohne Sicherheitsrisiken wiederhergestellt werden kon-
nen (Wiederaufbereitung),

7. etwaige Verfalschungen der gespeicherten Daten durch Fehlfunktionen des Systems durch
geeignete technische Prifmechanismen rechtzeitig bemerkt werden konnen (Unverfalschtheit),

8. die Funktionen des Systems fehlerfrei ablaufen und auftretende Fehlfunktionen unverziiglich
gemeldet werden (Verlasslichkeit) und

9. der Austausch von Daten im System und bei Einsatz 6ffentlicher Netze sicher erfolgen kann
(Ubertragungssicherheit).
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§5

ErsatzmaBnahmen

Im Falle anhaltender technischer Stérungen beim Betrieb der elektronischen Akte kann die Ge-
richtsleitung des von den Stérungen betroffenen Gerichts anordnen, dass eine Ersatzakte in Pa-
pierform geflihrt wird. Diese ist in die elektronische Form zu Uibertragen, sobald die Stérung be-
hoben ist.

§6

Geltung der Aktenordnungen
Im Ubrigen bleiben die Aktenordnungen unberiihrt.
§7

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2021 in Kraft.

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen
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Anlagen
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Anlage 2 (Anlage 2)
URL zur Anlage [Anlage 2]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/45268-52916-sgv_320_20210330_1_anlage1.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/45268-52917-sgv_320_20210330_1_anlage2.pdf

	LRGV - Landesrecht Gesetze und Verordnungen
	 Verordnung zur elektronischen Aktenführung bei den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit im Land Nordrhein-Westfalen (eAkten-Verordnung Sozialgerichtsbarkeit – eAktVO SG) 
	 § 1 Anordnung der elektronischen Aktenführung 
	 § 2 Bildung elektronischer Akten 
	 § 3 Übertragung von Papierdokumenten 
	 § 4 Führung und Aufbewahrung elektronischer Akten 
	 § 5 Ersatzmaßnahmen 
	 § 6 Geltung der Aktenordnungen 
	 § 7 Inkrafttreten 
	Anlagen


